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Per Email 
 
Schulleitungen aller öffentlichen Schulen 
 
 
Zur Kenntnis: 

− Referatsleitungen der regionalen Schulaufsicht 

− Leitungen der Schulpsychologischen und 
Inklusionspädagogischen Beratungs- und 
Unterstützungszentren 

− GPR sowie regionale Personalräte 

− GFV sowie regionale Frauenvertretungen 

− Unfallkasse Berlin 

− GBB (Gesellschaft für Betriebsmedizin und Betriebsberatung mbH) 
 
 
 
 
Handreichung Medikamentengabe 

 
 
Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 
 
in letzter Zeit haben uns vermehrt Anfragen von Schulen, Schulaufsicht, Beschäftigtenvertretungen 
und Erziehungsberechtigten erreicht, wie sich pädagogische Fachkräfte verhalten können, wenn 
Erziehungsberechtigte mit der Bitte an sie herantreten, ihrem Kind ein Medikament zu 
verabreichen bzw. ihr Kind an die Einnahme eines Medikaments zu erinnern. Diese Situationen 
haben in Einzelfällen bereits zu Konflikten zwischen den angesprochenen pädagogischen 
Fachkräften und den Erziehungsberechtigten geführt, wenn aus rechtlichen Gründen das 
pädagogische Personal dieser Bitte nicht entsprechen wollte. 
 
Mit dieser Handreichung verfolgen wir das Ziel,  

− Ihnen als Schulleitungen und den Beschäftigten den rechtlichen Rahmen aufzuzeigen, 

− die Möglichkeiten darzustellen, wie den betroffenen Schülerinnen und Schülern sowie 

ihren Erziehungsberechtigten geholfen werden kann. 

Dazu wird unter II. die Rechtslage dargestellt, während Teil III organisatorische Hinweise zum 
Vorgehen enthält. 
 
Ziel dieser Handreichung ist es auch, den Erziehungsberechtigten gegenüber darzustellen, wozu 
das pädagogische Personal an den Berliner Schulen in Bezug auf das Thema dienstlich verpflichtet 
ist und welche Aufgaben nur auf freiwilliger Basis übernommen werden können. 
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In diesem Sinne bitten wir insbesondere Sie, liebe Schulleiterinnen und Schulleiter, diese 
Information nicht nur Ihrem Kollegium, sondern auch der Gesamtelternvertretung sowie den 
Erziehungsberechtigten von betroffenen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung zu stellen. 
 
Unter https://www.berlin.de/sen/bjw/inklusion/fachinfo/ finden Sie die Handreichung auch zum 
Download. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 

gez. 

 

Thomas Duveneck 

Leiter Abteilung II 
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